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Grenzen und Grenzpolitik wandeln sich. Dies wird gegenwärtig beson­

ders deutlich am Beispiel der Europäischen Union (EU), deren Grenzpo­
litik in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen hat 
(Eigmüller 2007). Sowohl die öffentlichen Debatten zu den Ereignissen 
an den europäischen Außengrenzen im Mittelmeerraum als auch das 
steigende Interesse der Buropaforschung an der europäischen Grenzpoli­

tik sind Anzeichen flir ihre wachsende Bedeutung. Die EU-Grenzen 
wandern mit j eder Erweiterungsrunde und werden zunehmend verge­
meinschaftet. Dabei kommen vermehrt neue Technologien der Grenzsi­
cherung und -kontrolle zum Einsatz. Die Forschung hat begonnen, diese 
und damit verbundene Phänomene des Wandels zu analysieren. In der 
diesbezüglichen Literatur wird eine Vielfalt an Beschreibungen und Me­
taphern verwendet, die Grenzen verschiedene Eigenschaften und Gestal­
ten zuweisen. Mit den Darstellungen variieren auch die Grenzkonzepti­
onen und Aufgaben, die der Grenze zugeschrieben werden (beispielhaft: 
Christiansen et al. 2000; Zielonka 2001; DeBardeleben 2005). Die wohl 
bekannteste Metapher ist die der »Festung Europa«? Sie dient uns als 

Die folgenden Ausführungen basieren zum Teil auf konzeptionellen Vor­
arbeiten, die sowohl im Rahmen des DFG-Projektantrages »Vom Contai­
ner zum offenen Staat? Grenzregimewandel und Personenmobilität« (Mau 
et al. 2006) als auch bei der Erarbeitung des Warking Papers »Staatlich­
keit, Territorialgrenzen und Personenmobilität« (Mau et al. 2007) entwi­
ckelt wurden. Wir danken Steffen Mau für seine Unterstützung. 

2 Der Begriff der »Festung Europa« ist negativ konnotiert. Er stammt ur­
sprünglich aus der Zeit des Nationalsozialismus, in der er anfänglich in der 
Propagandaabteilung des Auswä1tigen Amtes als positiver Kampfbegriff 
verwendet wurde (Schmitz-Beming 2000). Auf der Ebene der EU-
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wichtige Folie, um die Funktionen und Eigenschaften der europäischen 
Grenzen herauszuarbeiten. Dieser Begriff wurde Anfang der neunziger 
Jahre im Rahmen der einsetzenden Abschottungspolitik der Europäi­
schen Union aufgegriffen und beschreibt die restriktive Asyl- und 
Migrationspolitik der EU (Dietrich 1999). Das Bild der »Festung Euro­
pa« impliziert europäische Grenzen, die klar zu verorten sind, einen 
vermeintlich homogenen Raum schützen und wie feste, unbewegliche 
und unüberwindbare Mauem wirken. 

Im Vordergrund der Betrachtung eines Grenzwandels stehen zumeist 
nationalstaatliche Territorialgrenzen. Diesen wird im Kontext wachsen­
der wirtschaftlicher und sozialer Verflechtungen ein fortschreitender 
Bedeutungsverlust nachgesagt (z. B. Ohmae 1990; French 2000). Dass 
diese These unter Umständen nur einen Teil der jüngsten Entwicklungen 
abbildet, betonen Arbeiten, die demgegenüber von einer fortdauernden 
oder sogar steigenden Bedeutung von nationalstaatliehen Grenzen aus­
gehen (Andreas/Biersteker 2003). 3 Diese widersprüchlichen Thesen 
werden zudem häufig in Zusammenhang mit einem Wandel des Natio­
nalstaats »als solchem« diskutiert. 

Dieser Beitrag nähert sich dem Thema des Wandels von Territorial­
grenzen jedoch aus einer anderen Perspektive. Er beschäftigt sich mit 
der Frage, welche Eigenschaften dem Konzept der Grenze innewohnen, 
was also die Grenze »ausmacht«. Unser Ziel besteht darin, originäre Ei­
genschaften von Grenzen aufzuzeigen und mittels der Diskussion am 
Beispiel der EU einen Wandel auf der konzeptionellen Ebene nachzu­
weisen. 

Entwicklung einer Analytik von 
Grenzcharakteristika 

Dem allgemeinen Verständnis zufolge bilden Territorialgrenzen Trenn­
linien zwischen geographischen Einheiten. Damit sind bereits zwei 
grundlegende Eigenschaften der Grenze angesprochen: Einerseits ist sie 
räumlich gebunden und andererseits wird sie häufig als Linie gedacht. In 

Institutionen wurde der Begriff eingeführt im Strategiepapier zur Asyl­
und Migrationpolitik durch den Rat der Europäischen Union im Jahr 1998 
(Dietrich 1999: 3). 

3 Die Frage des Zusammenhangs von Territorialgrenzen und nationalstaath­
eher Verfasstheit soll in diesem Beitrag weitgehend ausgeklammert wer­
den, da sie den Rahmen dieses Beitrags überschreiten würde (ausführlich 
dazu: Simmel 1992; Schroer 2006; Leibfried/Züm 2007). Der Beitrag ver­
steht sich als Bestandsaufnahme des bislang wenig beachteten Wandels 
von Territorialgrenzen. 
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Bezug auf den ersten Punkt ist festzuhalten, dass Territorialgrenzen 
räumliche Einheiten umfassen und dabei ordnende, einrahmende und 
trennende Wirkungen entfalten (Schroer 2006: 68). Um diese zu erzeu­
gen, sind Grenzen in ihrer Gestalt zumeist materiell, d. h., es handelt 

sich um eine physische Grenze. 
Durch Trennung wird ein Inneres und Äußeres konstituiert, wobei 

das Innere mit dem Zugehörigen, Bekannten, Vertrauten und Inklusion, 
das Außen mit dem Fremden, Unbekannten und Exklusion verbunden 
wird. Durch die Herstellung von Differenz sind Grenzen Teil der Kon­
struktion von sozialen Prozessen (Simmel 1992). Diese soziale Kompo­
nente des Grenzbegriffs wird auch in der folgenden Definition deutlich, 
die die Grenze als »Differenzierungslinie, die verschiedene Personen­
gruppen sichtbar und verhaltenswirksam trennt und somit eine Form so­
zialer Strukturierung vornimmt« (Mau 2006: 16) bestimmt. Wenn also 
gefragt wird, wer oder was durch Territorialgrenzen getrennt wird, so 
tritt die sozia-politische Ebene in den Vordergrund: Grenzen trennen 
Herrschaftsräume, wobei gegenwärtig der Nationalstaat als Ordnungs­
modell eine beherrschende Stellung einnimmt. Allerdings sind auch an­
dere umgrenzte Räume vorzufinden. 

Die politiksoziologische Perspektive hat die Grenze lange als Linie 
gesehen (Simmel 1992: 694; Anderson/O'Dowd 1999; Cuttitta 2006b). 

In dieser Lesati trennt die Grenze Herrschaftsräume strikt und eindeutig 
voneinander ab und lässt so geschlossene politische Einheiten entstehen 

(Schroer 2006: 66).4 Wie oben bereits angedeutet, geht diese Geschlos­
senheit nach innen mit einer Differenzierung gegenüber dem Äußeren 
einher. Alle innerhalb einer Grenze befindlichen Personen gehören per 
definitionem einer Gemeinschaft an. Diese Gemeinschaft ist nicht auto­
matisch »homogen«; in der Wahrnehmung der Differenz zwischen Innen 
und Außen besitzen ihre Mitglieder jedoch eine grundlegende Gemein­
samkeit.5 

Da Herrschaftsräume nicht beliebigerweiterbar sind (bzw. sein sol­
len), entfaltet die Grenze als Element der räumlichen Definition von 
Herrschaft zudem eine gewisse Beständigkeit. Sie ermöglicht den 

4 Überlappende Herrschaftsräume und Gesellschaften wie die EU wären in 
dieser Konzeption nicht vollständig darstellbar (Hassner 2002: 43). 

5 Tm Zuge der Herausbildung von Nationalstaaten wurde versucht, die In­
tegration der umgrenzten Gemeinschaft durch die Betonung historischer, 
ethnischer, kultureller und politischer Gemeinsamkeiten zu vertiefen; in 
praktischer Hinsicht wurde dies durch die Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht und des Militärdienstes vorangetrieben. Insofern kann in die­
sem Zusammenhang von einem Ideal der inneren Einheit oder einem Ho­
mogenitätsideal des Nationalstaates gesprochen werden (Zur Frage des 
Gleichheitsideals s. Heidenreich 2003 : 34ff.). 

295 

https://doi.org/10.14361/9783839407837-017 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839407837-017
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


KAMLAGE,KATHMANN,VVROBEL 

Schutz des Territoriums vor äußeren Gefahren und die Kontrolle von 
Grenzübertritten (Hassner 2002). Herz (1957: 474) hat die Grenze daher 
als hard shell offort!fications bezeichnet, die den Raum umschließt und 
eine schützende Wirkung gegenüber der Außenwelt besitzt. Um diese 
Schutzwirkung entfalten zu können, muss die Grenze möglichst unbe­
weglich und dauerhaft sein: Diese Eigenschaften gestatten eine gezielte 
Kontrolle der Ein- und Austritte in einen Herrschaftsraum. In diesem 
Zusammenhang kann die Grenzziehung als eine explizite Beschreibung 
der Gültigkeit des Herrschaftsraumes und der Regeln für den Eintritt in 
den Raum verstanden werden. Sie stellt somit ein regulatives System 
dar, das die Konditionen bestimmt, unter denen Überschreitungen zuge­
lassen werden. Das unerlaubte Überschreiten der Grenze, die auf einer 
Verletzung dieser Konditionen beruht, ist mit Sanktionen verbunden. 
Aus der Logik der Grenzziehung und Unterscheidung ergibt sich somit 
ein Selektivitätsmechanismus, der eine wesentliche Funktion der Grenze 
darstellt. Die Unterscheidung zwischen Zulassen und Nichtzulassen, in­
kludieren und exkludieren, offen und geschlossen, macht eine Kontrolle 
der »Praxis« von Grenzüberschreitungen notwendig. Erst auf der Basis 
der selektiven Kontrolle der Grenze und der Androhung und Durchset­
zung der Sanktion im Falle der Grenzverletzung offenbart sich diese 
ganz wesentliche Eigenschaft von Grenzen, die als Undurchdringlichkeit 
oder - genauer - als konditionelle Überwindbarkeit bezeichnet werden 
kann.6 

Zusammenfassend möchten wir folgende Attribute als grundlegende 
Charakteristika territorialer Grenzen herausstellen. Diese Einteilung 
dient als analytischer Rahmen für die Beschreibung der europäischen 
Grenzpolitik, auf deren Grundlage ein konzeptioneller Grenzwandel 
sichtbar gemacht werden soll. 

6 Simmel verweist darauf, dass »Trennen und Verbinden nur die zwei Sei­
ten ebendesselben Aktes« sind (2001: 57). Indem Grenzen den Übertritt 
zwischen verschiedenen Herrschaftsräumen ermöglichen, stellen sie in der 
Tat auch ein verbindendes Element dar. Da Kontrolle und Selektivität je­
doch wesentliche Funktionen der Grenze bilden, entfaltet diese nicht für 
alle Personen eine verbindende Wirkung. 
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Tabelle 1: Analytik der Grenzcharakteristika 

Eigenschaften Funktionen 

Räumliche Gebundenheit Fungiert als räumliche Barriere 

Linearität Schafft klare Trennung von Innen und Au-
ßen 

Unbeweglichkeit Ermöglicht gezielte (=räumlich gebundene) 
Kontrolle und Schutz 

Undurchdringlichkeit/ Ermöglicht gezielte (=gruppenspezifische) 
»Dichte« Kontrolle und Schutz 

Beständigkeit Schafft stabile Zuständigkeiten 

Geschlossenheit Umschließt einen gemeinschaftlichen Raum 

Quelle: Eigene Darstellung 

Chronologie der europäischen Grenzpolitik 

Europäische Grenzpolitik ist ein Querschnittsbereich, der sich aus ver­
schiedenen Politikfeldern zusammensetzt. Die Grenzpolitik der EU um­
fasst sowohl Bereiche der inneren und äußeren Sicherheit (Polizei-, Zoll­
sowie Justizwesen, militärische Landesverteidigung und Terrorismusbe­
kämpfung etc.), als auch die Politikbereiche der Asyl-, Migrations-, und 
Visapolitik (Eigmüller 2007). In Bezug auf die EU kann zwischen Bin­
nengrenzen und Außengrenzen unterschieden werden? Die Ausgestal­
tung der Grenze und der Personenkontrollen ist in die Grenzpolitik ein­
gebettet, wobei zwischen Grenzpolitik und Grenzgestaltung eine wech­
selseitige Beeinflussung stattfindet.8 So übten z. B. Ereignisse wie die 
Massenüberttitte an den spanisch-europäischen Exklaven Ceuta und Me­
lilla in Marokko oder aber die 1700 boat people, die allein im Jahr 2006 
in Malta gelandet waren, Einfluss auf die Gestaltung der europäischen 

7 Die EU-Außengrenzen werden im Artikel 2 des Schengener Grenzkodex 
definiert als: »die Landgrenzen der Mitgliedsstaaten, einschließlich der 
Fluss- und Binnenseegrenzen, der Seegrenzen und der Flughäfen sowie 
der Flussschifffahrts-, See- und Binnenseehäfen, soweit sie nicht Binnen­
grenzen sind«. Binnengrenzen hingegen werden definiert als: »a) die ge­
meinsamen Landgrenzen der Mitgliedsstaaten, einschließlich der Fluss­
und Binnenseegrenzen, b) die Flughäfen der Mitgliedsstaaten für Binnen­
flüge, c) die See-, Flussschifffahrts- und Binnenseehäfen der Mitglieds­
staaten« (Europäisches Parlament/Rat 2006: 3f.). 

8 Grenzgestaltung betont den Aspekt der »Praxis« der Grenze, also der ope­
rativen Handhabung von Grenzen, während sich Grenzpolitik auf die insti­
tutionelle Ebene bezieht. 
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Grenzpolitik aus.9 Grenzpolitik findet nicht ausschließlich an der physi­
schen Außengrenze der Union statt; sie kann sowohl außerhalb des 
Herrschaftsraums (exterritorial) als auch innerhalb des gemeinschaftli­
chen Grenzraums 10 ( nachgelagerte Kontrollen) vollzogen werden. So­
wohl die Gestalt und Lage als auch die Eigenschaften der Grenzen un­
terlagen in der Geschichte der europäischen Einigung bedeutenden Ver­
änderungen (Christiansen et al. 2000). Die Entwicklung dieses politi­
schen Querschnittbereichs wird in den folgenden Abschnitten zusam­
mengefasst, wobei vor allem auf solche Punkte eingegangen wird, die 
sich auf Veränderungen in der Konzeption des Grenzbegriffes beziehen 
lassen. 

Noch zu Beginn der Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(1951) spielten Grenzpolitik und ihr verwandte Bereiche keine heraus­
gehobene Rolle in den Verhandlungen über ihre zukünftigen Aufgaben­
gebiete. So galt z. B. die Außen- und Sicherheitspolitik spätestens nach 
dem Scheitern der Verhandlungen zur Europäischen Verteidigungsge­
meinschaft (EVG) 1952,LL genauso wie Justiz und Inneres - und damit 
auch Grenzpolitik - als mehrheitlich nationalstaatlich geregelte Angele­
genheit. Diese wurden von den Verhandlungen zwischen den Mitglieds­
staaten ausgenommen bzw. außerhalb der Gemeinschaft in internationa­
len Bündnissen wie der NATO behandelt (dazu Algieri 2002; Eigmüller 
2007). Lediglich die auf zwischenstaatlicher Verständigung und außer­
halb der Europäischen Gemeinschaft (EG) angelegte TREVI-Gruppe 
versuchte Mitte der siebziger Jahre den Austausch von polizeilich wich­
tigen Informationen zwischen den Staaten voranzutreiben, um grenz­
überschreitenden Terrorismus zu bekämpfen.12 

9 In Reaktion auf die Entwicklungen in Nordafrika und Malta wurden bei­
spielsweise Rapid Border !ntervention Teams aufgebaut. Dies sind Spezi­
aleinheiten, die mit Waffen und Geräten ausgestattet sind, um die Mit­
gliedsstaaten beim Schutz der Außengrenzen vor illegaler Immigration zu 
unterstützen (Kommission 2006a). 

1 0 Unter einem gemeinsamen Grenzraum verstehen wir ein mehrere Staaten 
umfassendes Territorium. Dies wird durch gemeinsame Außengrenzen 
eingerahmt, wobei die Sicherung und Kontrolle der Grenzen gemeinsam, 
das heißt in internationaler Kooperation, betrieben wird. 

11 Die von Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg und den 
Niederlanden geplante EVG kam nicht zustande, weil Frankreich 1954 die 
Ratifizierung des Abkommens verweigerte (Algieri 2002: 586). 

12 Das Kürzel Trevi bedeutet Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et Vio­
lence Internationale. Santel (1995: 190f.) weist hingegen darauf hin, dass 
die Namensgebung wohl darauf zurückzuführen sei, dass das erste Treffen 
in Rom nahe der Fontana di Trevi stattfand. 

298 

https://doi.org/10.14361/9783839407837-017 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839407837-017
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


TRANSFORMATIONEN 

Ein erster wichtiger Schritt in der Entwicklung einer europäischen 
Grenzpolitik wurde durch das Schengener Abkommen (1985)13 vollzo­
gen, das allerdings zu Beginn kein genuin europäisches Projekt darstellte 
(Anderson 2000). Es sah die Abschaffung der Grenzkontrollen im Per­
sonenverkehr zwischen den teilnehmenden Staaten Deutschland, Frank­
reich und den Benelux-Staaten vor. Durch die Aussicht auf einen ge­
samteuropäischen Binnenmarkt mit seinen weitreichenden Konsequen­
zen für verschiedene Politikbereiche bekam die Grenzpolitik eine neue 
Integrationsdynamik (EigmüllerNobruba 2006). Die mit dem Binnen­
markt verbundenen Probleme im Bereich der inneren Sicherheit wurden 
bereits Ende der achtziger Jahre in der Trevi-Gruppe erörtert. Durch 
Sehengen II (1990), dem Folge- und Durchführungsabkommen zum 
Schengener Abkommen, das die sicherheitsrelevanten Lücken in der po­
lizeilichen Organisation und Zusammenarbeit nach dem Abbau der Bin­
nengrenzen schließen sollte, wurden weitere Schritte in Richtung einer 
Vergemeinschaftung der Grenzpolitik eingeleitet. Sehengen II führte 
sowohl einheitliche Einreisekontrollen an den Schengener Außengren­
zen als auch das Schengener Fahndungs- und Informationssystem (SIS) 
im Bereich der inneren Sicherheit ein, das den Austausch personenbezo­
gener Daten auf der Basis einer gemeinsamen Datenbank14 erlaubte und 
die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit intensivierte 
(Andreas/Sydner 2000).15 

Ein weiterer zentraler Integrationsschritt im Bereich der Grenzpolitik 

erfolgte mit dem Vertrag von Maastricht (1992). Durch ihn wurde die 
Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik vertraglich und instituti-

13 Die hier genannten Jahreszahlen beziehen sich auf die Unterzeichnung der 
Verträge, sofern nicht anders genannt. Die Ratifizierung kann davon ab­
weichen, und das lnkrafttreten kann von Staat zu Staat variieren. 

14 Das Schengener Informations-System wird zurzeit in 15 Staaten der EU 
verwendet. Die Datenbank erfasst Personen aus Drittstaaten, denen der 
Aufenthalt untersagt ist, Vermisste, deren Aufenthalt festgestellt werden 
soll sowie Personen, für die ein Auslieferungsantrag vorliegt bzw. Perso­
nen oder Fahrzeuge, die gesucht werden. Darüber hinaus enthält sie In­
formationen zu gestohlenen Pässen, Waffen, Banknoten etc. Die erfassten 
Daten basieren auf nationalen Datenbanken, die wiederum ihre Daten an 
einen europäischen Zentralrechner weitergeben (Europäische Kommission 
2007b). Zugriff auf die Daten haben Polizei, Grenzschutz, Zollbehörden 
und Behören, die Visa ausstellen. Ab 2007 sollen weitere Staaten in das 
SIS aufgenommen werden. Daflir und um eine erweiterte Datenerhebung 
vornehmen zu können, wird momentan SIS II entwickelt (Fertigstellung 
erwartet für 2008). 

15 Die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit sieht vor, dass 
Amtshilfe sowohl zur Verhinderung von Straftaten als auch bei der Ver­
folgung von Straftätern oder Verdächtigen über die Grenzen der SeheTI­
genstaaten hinweg gewährt wird. 
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onell als dritte Säule der EU-Politik festgeschrieben. Die Politikbereiche 
der dritten Säule sind nur zu geringen Teilen vergemeinschaftet, was be­
deutet, dass Mehrheitsbeschlüsse oder andere gemeinschaftliche Be­
schlussverfahren in diesen Bereichen nicht angewendet werden können. 
Stattdessen werden die Beschlüsse auf der Ebene der Staats- und Regie­
rungschefs - also intergouvernemental - getroffen, wofür die Zustim­
mung aller teilnehmenden Regierungen notwendig ist. Umso überra­
schender war der Beschluss, die Einreisekontrollen an den EU­
Außengrenzen, die Einreise- und Aufenthaltsrechte von Nicht-EU­
Bürgern und die gemeinsame Bekämpfung von Verbrechen in der EU 
als Bereiche der dritten Säule zumindest teilweise zu Vergemeinschaften 
(Monar 2006). 

Durch die Einführung des Binnenmarktes und der »vier Grundfrei­
heiten« (freie Mobilität für Waren, Dienstleitungen, Kapital und Perso­
nen) wurden souveränitätssensible Bereiche der inneren Sicherheit so­
wie der Asyl-, Migrations-, und Visapolitik berührt, die in der Zeit nach 
Abschluss des Maastrichter Vertrages vermehrt gemeinsamer Regulie­
rung bedurften. Mit dem weitgehenden Abbau der Binnengrenzenl6 und 
dem Ausbau der Außengrenzen wurden die grenzüberschreitenden Be­
wegungen spezifischer Personengruppen (Flüchtlinge, asylsuchende 
Personen, Menschen ohne Papiere und staatliche Anerkennung sowie 
Mitglieder krimineller Organisationen) zu »Problemen«, die ein gemein­
sames Agieren der Mitgliedsstaaten notwendig werden ließen (Mau 
2006). Ausdruck dieser Notwendigkeit war die in Maastricht beschlos­
sene Errichtung von Europol, einem unabhängigen europäischen Poli­
zeiamt, das unter anderem zur T errorismusbekämpfung, zur Bekämp­
fung und Prävention von Waffen- und Drogenhandel17 sowie von Geld­
wäsche und Kinderpornographie geschaffen wurde (Europäische Kom­
mission 2007c). 

Die Konsequenzen der Gründung des freien Binnenmarktes wirkten 
sich auf den Vertrag von Amsterdam (1997) aus (Eigmüller 2007: SOff). 
Spätestens seit der Unterzeichnung des Amsterdamer Vertrages ist die 
Grenzpolitik ins Zentrum europäischer Politik und des institutionellen 
Gefüges der EU gerückt (Varvitsiotis et al. 2006). In der offiziellen Rhe-

16 Hier wird von einem weitgehenden Abbau gesprochen, da die Binnen­
grenzen auf dem Papier noch bestehen, jedoch faktisch nur noch einge­
schränkte Wirkung entfalten. 

17 Der Europol-AbteiJung zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ist auch 
die Bekämpfung des Menschenschmuggels als Form der organisierten 
Kriminalität zugeordnet worden (Tsoukala 2005: 171 ). Das zeigt, wie auf 
administrativer Ebene bestimmte Kriminalitätsformen geschaffen und ver­
lmüpft werden. 
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torik ist sie Teil des Projekts zur Schaffung eines »Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts« und genießt somit höchste Priorität. Die­
ser Umstand fand seinen Ausdruck in der Tatsache, dass die Sicherheits­
und Grenzpolitik seither bei fast jedem Treffen der europäischen Staats­
und Regierungschefs auf der Tagesordnung erscheint. Abseits der offi­
ziellen Rhetorik haben sich die Mitgliedsstaaten darauf verständigt, eine 
European security area in den Bereichen der Polizeiarbeit und Krimina­
litätsbekämpfung aufzubauen, um ftir die europäischen Bürger ein 
Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen (Monar 2000). 18 Im institutionel­
len Gefüge der EU fand die Grenzpolitik insofern Berücksichtigung, als 
der Vertrag von Amsterdam die Übertragung der Bereiche Asyl- und 
Migrationspolitik aus der intergouvernementalen in die gemeinschaftli­
che Zusammenarbeit - also von der dritten Säule in die erste Säule der 
Gemeinschaftspolitik - festlegte. Mit diesem Schritt wurden große Be­
reiche der Grenzpolitik und insbesondere die Außengrenzpolitik Mehr­
heitsbeschlüssen zugänglich (vgl. Eigmüller 2007: 49). Lediglich die 
Bereiche der Justiz- und Innenpolitik (z. B. Formen der polizeilichen 
Zusammenarbeit in Bezug auf Drogenhandel, Terrorismus sowie auf die 
organisierte Kriminalität) basieren weiterhin zumeist auf zwischenstaat­
lichen Verhandlungen und Einheitsbeschlüssen der Mitgliedsstaaten. 

Mit dem Irrkrafttreten des Amsterdamer Vertrages am 1. Mai 1999 
wurde der Schengen-Acquis, also das Schengener Abkommen und die 
auf seiner Grundlage erlassenen Regelungen, in den EU-Rechtsrahmen 
übertragen (Monar 1999). Jedoch erlangte der Schengen-Acquis nicht 
für alle EU-Staaten Gültigkeit: Großbritannien und Irland versagten die 
Ratifizierung. 19 Norwegen und Island als Nicht-EU-Staaten traten hin­
gegen dem Sehengenraum bei. Im Zuge der Osterweiterung kam es wei­
terhin zu einer Verschiebung der EU-Außengrenzen und damit auch zu 
einer Ausdehnung des Schengenlandes, weil alle neuen Mitgliedsstaaten 
das Abkommen unterzeichnen mussten. Durch die Integration der 
Schengener Abkommen in den EU-Rechtsrahmen wurde ein großer 
Schritt in Richtung einer Vereinheitlichung des europäischen Grenzre­
gimes getan. Denn diese Integration hat sowohl einheitliche Grenzkon-

18 Monar (2000: 5) schränkt jedoch ein, die EU »does not pursue the inten­
tion [. . .} to create a . Europeon security area' in the sense of a uniform de­
tection and investigation procedures.« Stattdessen stelle die EU in ihrem 
Wiener Aktionsplan die Verantwortungsbereiche der Mitglied~staatenfol­

gendermaßen klar: 4 .. .} the Member States responsibilities to maintain 
law and order should not be affected by the new provisions« ( ebd.). 

19 Das hat zur Folge, dass weder die Migrations-, Asyl-, und Grenzkontroll­
bestimmungen noch die polizeiliche Kooperation und justizielle Zusam­
menarbeit für alle EU Staaten Gültigkeit erlangt haben. Die beiden Staaten 
haben dann ein Jahr später einige der Bestimmungen ratifiziert. 
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trollen auf Basis des Schengener Grenzkodexes als auch den gemein­
schaftlichen Zugriff auf das SIS und die darin vernetzten nationalen Da­
tenbanken ermöglicht. 

Durch die Verabschiedung der Tampere-Beschlüsse von 1999 wurde 
Europol um die Europäische Justizagentur Eurojust ergänzt. Mithilfe 
dieser Agentur, die das gemeinsame Vorgehen der Behörden in den Be­
reichen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit unterstützt 
und koordiniert, sollte die Effektivität der nationalstaatliehen Behörden 
bei der Verhinderung und Aufklärung grenzüberschreitender Kriminali­
tät erhöht werden. Neben dem Aufbau von Eurojust spielte auch die Ein­
richtung der Eurodac-Datenbank im Jahr 2003 durch das Dubliner Ü­
bereinkommen 11 eine bedeutende Rolle in der europäischen Grenzsiche­
rungspolitik?0 Eurodac ermöglicht die europaweite Erfassung, Identifi­
zierung und die zentrale Speicherung von personenbezogenen biometri­
schen Daten (zurzeit Fingerabdrücke) von Asylbewerbern und Personen, 
die eine Außengrenze der Union illegal überschritten haben bzw. sich 
illegal in Staaten der EU aufhalten (Europäische Kommission 2007a). 
Die Verordnung zielte darauf ab, illegale Migration und das mehrfache 
Beantragen von Asyl in Ländern der EU zu verhindern. Eurodac wurde 
2003 in Betrieb genommen und ist seinerseits mit DubliNet gekoppelt, 
einer Datenbank, die Asylanträge in den Mitgliedsstaaten standardisiert, 
erfasst und personenbezogen abrufbar macht. 

Infolge der Verabschiedung des Haager Programms (2004) wurden 
große Anstrengungen unternommen, um die Kontrolle an den Außen­
grenzen der EU weiter zu entwickeln. Grenzpolitisch relevante Bereiche 
wie Asyl-, Visa-, Einwanderungs- und Rückführungsbestimmungen für 
illegale Einwanderer sollen nun bis 2010 vereinheitlicht werden. Beim 
Eintritt in den europäischen Grenzraum sollen somit in Zukunft einheit­
liche Asyl-, Aufenthalts- und Abschieberegelungen gelten. Außerdem 
wurde eine Stärkung der gemeinsamen Bekämpfung »irregulärer« Ein­
wanderung an den EU-Außengrenzen vorgesehen. Insbesondere die 
Grenzschutzbehörde Frontex soll weiter aufgewertet und um den Grenz­
schutzfand und die europäische Grenzschutztruppe ergänzt werden. 21 

Das Raager Programm sieht schließlich auch vor, dass die europäischen 
Agenturen im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit in Zukunft ih-

20 Das Dubliner Übereinkommen (Verordnung des Rates 343/2003) löst das 
Dubliner Übereinkommen von 1990 ab. Vor 1990 galten die asylrechtli­
ehen Bestimmungen des Schengener Durchführungs-abkommens. 

21 Die Errichtung der Grenzschutzagentur Frontex wurde mit der Verord­
nung 2007/2004 beschlossen. Frontex nahm seine Arbeit am 3.10.2005 
auf. 
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re Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen vor dem Hin­
tergrund terroristischer Bedrohung ausweiten. 

Die Umsetzung der Ziele des Raager Programms in den Bereichen 
Strafverfolgung und Gefahrenabwehr erfolgte über einen Zwischen­
schritt: Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien und die Benelux­
Staaten hatten mit dem Prümer Vertrag über die Vertiefung der grenz­
überschreitenden Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus, 
der grenzüberschreitenden Kriminalität und der illegalen Migration 
(2005) den Daten- und Informationsaustausch zwischen den teilneh­
menden Staaten erleichtert und intensiviert.22 Der Prümer Vertrag war in 
seiner Konzeption dem Schengener Abkommen ähnlich: Einzelne Mit­
gliedsstaaten einigten sich auf eine vertiefte Kooperation und trugen 
Sorge dafür, dass andere Staaten nach erfolgreicher Einführung der Poli­
tik ebenfalls beitreten konnten (Weichert 2006). Auf diese Weise ent­
stand letztendlich eine weitere Binnendifferenzierung der EU. Der Prü­
mer Vertrag sieht erhebliche Erleichterungen in Bezug auf den Daten­
austausch, insbesondere auf der operativen Ebene, vor. Sämtliche Daten 
(DNA-Profile, Fingerabchücke, Kfz-Halterdaten, Telekommunika­
tionsbestands- und Verbindungsdaten sowie Identifizierungs- und 
Personenstandsdaten) sind über miteinander vernetzte Datenbanken je­
derzeit verfügbar. Dies gilt sowohl für die nationalen Strafverfolgungs­
behörden als auch für EuropoL Während die Weitergabe der Daten im 
Schengener Informationssystem an klare Bedingungen geknüpft war, 
sind diese im Prümer Vertrag weggefallen (W eichert 2006). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die EU-Grenzpolitik 
schrittweise vergemeinschaftet worden ist (Funk 2000). Durch die gra­
duelle Europäisierung der grenzpolitisch relevanten Bereiche, die mit 
einem weitgehenden Abbau der Binnengrenzen und dem Auf- bzw. 
Ausbau der Außengrenzen einherging, wurde ein weltweit einzigartiger, 
makroterritorialer Grenzraum geschaffen (Mau 2006). Gekennzeichnet 
ist dieser Raum durch den komplexen Verbund dezentraler Verwal­
tungs- und Behördenstrukturen auf der suprastaatlichen Ebene, die ihrer­
seits mit nationalstaatliehen Behörden und Regierungsstrukturen koope­
rieren (Bast 2006; Fischer-Lescano/Tohidipur 2007). Zeitgleich ist ein 
europäisches Netz elektronischer Überwachungs- und Kontrollsysteme 
entstanden, das die Überwachung der Außengrenzen komplementiert 
(Broeders 2007). 

22 Das Vertragswerk wurde zunächst außerhalb der EU-Verträge angesiedelt. 
Am 12.06.2007 beschlossen die Justiz- und Innenminister der EU­
Mitgliedsstaaten, den Prümer Vertrag in den EU-Rechtsrahmen zu über­
führen (EU-Pressemitteilung 2007). 
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Wandel in Bezug auf Charakteristika der EU­
Grenzen 

Die Ausdifferenzierung des europäischen Grenzraums 

In der Literatur zur europäischen Grenzpolitik werden die europäischen 
Grenzen als makroterritoriale Grenzen beschrieben (Mau 2006; Mau et 
al. 2006).23 Diese sind durch die Verlagerung der Grenzfunktionen, wie 
z. B. Grenzkontrollen, von der nationalstaatliehen Ebene auf ein von 
mehreren Staaten betriebenes Kooperationsregime gekennzeichnet. In 
diesem Prozess kommt es, wie oben bereits beschrieben, zu einer 
Deinstitutionalisierung der Binnengrenzen zwischen den Staaten bei ei­
nem gleichzeitigen Aus- und Aufbau der Außengrenzen. Die Entstehung 
dieses makroterritorialen, nach außen geschlossenen Grenzraumes geht 
mit der Vereinheitlichung der Grenzpolitik in den beteiligten Staaten 
einher. Bemerkenswert ist, dass vormals rein nationalstaatlich organi­
sierte, hoheitliche Politiken nun kooperativ ausgeführt werden; bestimm­
te Bereiche der Grenzpolitik und Grenzkontrollen werden also von meh­
reren Staaten gemeinschaftlich ausgeübt (Blatter 200 I). 

Die in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen aufEbene der eu­
ropäischen Grenzpolitik geben Anlass zur Annahme, dass der Prozess 
der Makroterritorialisierung nur einen Zwischenschritt auf dem Weg zu 

einer weiter ausdifferenzierten Architektur der europäischen Grenzpoli­
tik darstellt. Dieser strukturelle Wandel zeichnet sich aus durch: 
• den Aufbau suprastaatlicher Strukturen und Kompetenzen im Be­

reich der Grenzkontrollen und der Grenzpolitik 
• die Entstehung von Kontroll-/Überwachungsstrukturen im Inneren 

des Grenzraumes 
• die Verlagerung der Grenzpolitik auf Nachbarstaaten der Europäi­

schen Union 

Das Schengener Abkommen bildete die erste Stufe der Entstehung die­
ses sich ausweitenden und beweglichen Grenzraums. Weitere Schritte 
ergaben sich durch die Erweiterungsrunden der Union in den Jahren 
1995, 2004 und 2007 sowie durch eine Reihe von Assoziationsabkom­
men mit Nicht-EU-Mitgliedern (z. B. mit der Schweiz, Norwegen und 
Island). Zwischen den Sehengen-Ländern besteht ein kollektives Interes­
se, die Wohlfahrtsräume und transnationalisierten Märkte insbesondere 
vor ungewollten Migrationsbewegungen abzuschotten (Cuttitta 2006a). 

23 Andersen/O'Dowd (1999: 600) umschreiben ein ähnliches Phänomen, 
wenn sie vom Aufbau von macro-regional borders sprechen. 
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Demgegenüber ermöglichen der Abbau der Grenzkontrollen an den Bin­
nengrenzen und die im Maastrichter Vertrag festgelegten Freizügigkeits­
regelungen für alle Unionsbürger eine weitgehend ungehinderte Perso­
nenmobilität im Innern des makroterritorialen Raumes. 24 Die durch 
Sehengen II etablierte zweite Stufe der Makrotenitorialisierung sah die 
Vereinheitlichung von Grenzkontrollstandards (Einreise- und Ausreise­
kontrollen) vor. Nach der schrittweisen Vereinheitlichung der Grenzkon­
trollen zwischen den teilnehmenden Staaten werden in der dritten Stufe 
Anpassungen in den grenzpolitisch relevanten Politikbereichen der 
Migrations-, Asyl- und Einreisepolitik vorgenommen, die vor allem im 
Zuge des Raager Programms umgesetzt werden (Anderson 2000). 

Nachdem zu Anfang die Abschottung des Grenzraums an den Au­
ßengrenzen vorangetrieben wurde, intensivierten die Sehengenmitglie­
der im Laufe der Zeit ihre Bemühungen, den Grenzraum im Inneren zu 
schließen und somit vermeintliche Lücken der Überwachung und Kon­
trolle innerhalb des Grenzraums zu beheben. Dazu wurde ein Ausbau 
der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in den Bereichen 
Zollwesen, Gefahrenabwehr, Terrorismusbekämpfung und Strafverfol­
gung angestrebt. Darüber hinaus wurde eine suprastaatliche Behörden­
und Agenturlandschaft geschaffen, die den makroterritorialen Raum so­
wohl im Inneren als auch an den Außengrenzen kontrollieren und die 
Harmonisierung der Grenzpolitiken sowie die Zusammenarbeit zwi­
schen den Staaten unterstützen soll (Bast 2006). 

Vobruba (2005) geht in seiner Beschreibung des makroterritorialen 
Grenzraums der EU über das Konzept der Makroterritorialisierung hin­
aus, indem er weitere Differenzierungen einführt. Seinem Modell der 
mehrstufigen Grenzen zufolge existieren mehrere, hintereinander ge­
schaltete Mobilitätsbarrieren. Diese verlaufen abgestuft und konzen­
trisch um den prosperierenden Kern Europas und weisen je nach Lage 
unterschiedliche Schutzniveaus auf: je näher am Kern, desto größer das 
Schutzniveau und die Abschottungsleistung der Grenzen. 25 Mit jeder 
Erweiterung wandern die Außengrenzen weiter vom Zentmm in Rich­
tung der in der Peripherie gelegenen Unionsstaaten. Mit der Verschie­
bung der Außengrenzen werden auch zentrale Grenzfunktionen immer 
weiter in die Randlagen der Union verlagert (Vobruba 2005). Den euro­
päischen »Rändern« wiedemm sind die Nachbarstaaten vorgeschaltet, 

24 Die Freizügigkeitsregelungen wurden für die Beitrittskandidaten aus Ost­
europa zeitweise aufgehoben. 

25 Ein Modell, das vier »konzentrische migrationspolitische Kreise« enthält, 
ist bereits im Strategiepapier zur Migrations- und Asylpolitik 1998 im Zu­
ge der östeiTeichischen Ratspräsidentschaft formulie11 worden (Rat der 
Europäischen Union 1998). 
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die durch die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)26 in die Grenz­
politik der Union involviert werden und die die Abschottung des Wohl­

fahrtsraums Europa durch die Bildung von Pufferzonen gewährleisten 

sollen (Cuttitta 2006a). Durch die Einbeziehung von Herkunfts- und 

Transitländem in die europäische Grenzpolitik, so ist argumentiert wor­

den, entstehen unscharfe bzw.fuzzy borders (Christiansen et al. 2000). 

Die vorliegende Tabelle gibt eine schematische Übersicht der Entwick­

lung von der nationalstaatlich organisierten Grenze über den makroterri­

torialen Grenzraum bis hin zu einer mehrere Stufen umfassenden Ring­

architektur der europäischen Grenzen. Die Stufen eins bis fünf beschrei­

ben dabei keine historisch-chronologische Abfolge. Im Kontext der his­
torischen Entwicklung können sich die Stufen überschneiden oder auch 

in veränderter Reihenfolge auftreten. Das vorgelegte Stufenmodell stellt 
somit eine vereinfachte, schematische Abbildung der früheren und ge­

genwärtigen grenzbezogenen Entwicklungsprozesse dar. 

Tabelle 2: Analytik des makroterritorialen Grenzraums 

Stufen Ziel der Politik 
Vertragliche 

Maßnahmen 
Basis 

Sehengen 1985 Abschaffung der 
Grenzkontrollen im 
Personenverkehr 

Maastricht 1992 Aufbau des Binnen-

Abbau der Binnen-
marktes 

1 
grenzen und Aus-

Assoziations- Norwegen 1996, 
und Aufbau der 
Außengrenzen 

abkommen Schweiz 2005 etc. 

Amsterdam 1999, Nord- und Osterweite-
Erweiterungs- rung 1995, Osterweite-
runden rung 2004, Osterweite-

rung 2007 

26 Die ENP entstand im Zuge der Erweiterungsrunde 2004. Grundlage daftir 
ist die Mitteilung der Europäischen Kommission zum »größeren Europa« 
vom März 2003 (Kommission 2003). Bilaterale Aktionspläne wurden ftir 
Armenien, Aserbaidschan, Ägypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, 
Moldawien, Marokko, die Pa1ästinensische Autonomiebehörde, Tunesien 
und die Ukraine erarbeitet. 
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Sehengen 11 1990 Einflihmng der stan-
dardisierten, einheitlich 

vollzogenen Grenzkon-

trollen an den Sehen-

genbinnen- und 

-außengrenzen 

2 
Vereinheitlichung 

Sehengen er Regelungen zum 
der Grenzkontrollen 

Grenzkodex 2006 Grenzübertritt und 

Grenzkontrollen an den 
Außen- und Binnen-

grenzen mit dem Ziel 

des integrierten Grenz-
schutzes (Überarbei-

tung von Sehengen II) 

Raager Pro- Harmonisiemng der 

Vereinheitlichung gramm 2004 Asyl-, Visa-, Einwan-

3 
weiterer grenzbe- demngs- und Rückflih-

zogener Politikbe- rungsbestimmungen ftir 
reiche illegale Einwanderer 

bis 2010 

Sehengen 11 Intensivierung des Aus-

tauschs kriminalpoli-

zeilicher Daten und In-

formationen (SIS I +11) 

Schließung des 
Tampere 1999 Aufbau von suprastaat-

Iichen Behördenstruk-
Grenzraums nach 

turen zur Bekämpfung 
Innen in Reaktion 
auf grenzüber-

der grenzüberschreiten-

4 
schreitende Krimi-

den Kriminalität, Aus-

nalität, Terrorismus 
bau polizeilicher und 

und illegale Migra-
justizieller Zusammen-

tion 
arbeit 

Prümer Vertrag Ausbau der datentech-

2005 nischen Infrastmktur 
und Intensivierung des 

Daten- und Informa-

tionsaustausches 
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Barcelona Dekla- Partnerschafts- und 
ration (Europa- zwischenstaatliche Ab-
Mittelmeer Part- kommen 
nerschaft) 1995 

Ausdifferenzierung 
der Grenzfunktio-
nen, geographische Europäische Steigerung der Wirk-
Verlagerung vom Nachbarschafts- samkeit des Grenz-
Zentrum in die Pe- politik 2004 managements in den 

5 
ripherie, Auf- und (ENP) Nachbarstaaten, Auf-

Ausbau der mehr- bau von Grenzinfra-
stufigen Ring- strukturund lnstitutio-
struktur der EU- nen in den Nachbarlän-
Grenzen dem, Bekämpfung 

grenzüberschreitender 
Gefahren und Probleme 
(Menschenhandel, Ter-

rorismus, Migrations-
bewegungen) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Flexibilisierung von Grenzen 

Grenzen werden in der Buropaforschung oft als »wandernde Grenze« 
beschrieben (z. B. Bös/Zimmer 2006). Die EU stellt eines der einpräg­
samsten Beispiele für wandemde Grenzen dar: Allein durch die Oster­
weiterung 2004 sind die Bevölkerung und die Fläche um etwa 20 Pro­
zent gewachsen. Die von vielen Autoren beobachtete geographische 
Flexibilität der EU-Grenzen ergibt sich aus den verschiedenen Erweite­
rungsrunden, durch die sich die EU-Außengrenzen stetig verschoben 
haben. Ein Ende dieses Verlagerungsprozesses der Außengrenzen ist 
bisher nicht abzusehen (Zielonka 2002). Bei einer Betrachtung der so­
zialen und politischen Implikationen wandernder Grenzen zeigt sich, 
dass das Bild eines auf kultureller Homogenität und auf Solidarfunktio­
nen beruhenden Nationalstaates mit stabilen Institutionen aufgrund der 
Dynamik von Grenzen in Zweifel zu ziehen ist (Bös/Zimmer: 2006: 
181ff.) 

Im Gegensatz zur Grenzliteratur, die unter flexiblen Grenzen wan­
demde Grenzen versteht, sehen wir sowohl in der Externalisierung als 
auch in der Internalisierung weitere Flexibilisierungstendenzen der eu­
ropäischen Grenzen. Als Externalisierung gilt gemeinhin zum einen die 
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Verlagerung von Grenzfunktionen auf politische Entitäten außerhalb des 
gemeinsamen europäischen Herrschaftsraums 27 und zum anderen die 
Übertragung der Funktionen auf nichtstaatliche Akteure (Ette/Fauser 
2005). Im Rahmen der Externalisierung werden bestimmte Überwa­
chungs-, Kontroll- und Selektionsfunktionen der Grenzen auf oder in die 
Nachbarstaaten der EU verlagert.28 Die Externalisierung kann als Ver­
knüpfung von Mobilitätsmanagement mit außenpolitischen Mitteln ge­
sehen werden. Unter Internalisierung verstehen wir die Verlagerung von 
Grenzkontrollfunktionen von der EU-Außengrenze in den gemeinsamen 
Grenz- und Fahndungsraum hinein. Im Rahmen von Internalisierungs­
prozessen werden klassische Instrumente der inneren Sicherheit mit der 
Grenzpolitik verknüpft. Beide Entwicklungen sind relativ jung, erste 
Tendenzen der Externalisierung sowie der Internalisierung von Grenz­
funktionen zeichnen sich im Schengener Abkommen ab. 

Zu den Strategien der Externalisierung gehört erstens, dass Grenzkon­
trollfunktionen an nichtstaatliche Akteure, beispielsweise Beförderungs­
unternehmen, abgegeben werden und zweitens, dass durch die Visaver­
gabepolitik ungewollte Personenmobilität eingeschränkt wird. Drittens 
werden exterritoriale Räume vermehrt in die Grenzpolitik einbezogen;29 

diese kann genauso wie - viertens - die sogenannte Drittstaatenregelung 
teilweise als Externalisierung betrachtet werden (vgl. Lavenex 2003). 
Was die Vergabe von Grenzkontrollfunktionen an nichtstaatliche Akteu­
re angeht, so kommt es zum einen zu einer »NGOisierung«30; zum ande­

ren werden beispielsweise Fluggesellschaften verpflichtet, personenspe­
zifische Daten zu erheben und weiterzugeben?[ Diese Maßnahmen er­

möglichen die Erfassung von potentiell gefahrliehen Personen bereits 

27 Dazu zählen wir auch die Botschaften der EU-Staaten, die eine wichtige 
Rolle bei der Visavergabe spielen. 

28 Beispiele für Extemalisierungsmaßnahmen finden sich in: European 
Commission (2004); European Commission (2005). Einen guten Über­
blick über die Entwicklung der Externalisierung mit weiterem reichhalti­
gem Quellenmaterial gibt Boswell (2003). 

29 Externalisierung wird hier als allgemeine Tendenz verstanden, unter die 
die Exterritorialisierung subsumiert werden kann. Letztere betont die 
räumliche Komponente der Externalisierung. 

30 Die »NGOiserung« beinhaltet einerseits die Vergabe ehemals staatlicher 
Aufgaben an NGOs, wie beispielsweise die TOM und JLO andererseits die 
Veränderung der Akteure durch den Vorgang selbst (siehe Hess/ 
Karakayah 2007). 

31 Die Einbeziehung der Beförderungsunternehmen ist schon Bestandteil des 
Schengener Durchführungsabkommens. Der Artikel 26 verpflichtet die 
Beförderungsgesellschaft zum Rücktransport, wenn die Einreise an der 
Außengrenze eines Sehengenlandes verweigert wurde (Heckmann/Tomei 
1996: 30). 
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vor dem Grenzübertritt, sodass deren Eintritt in den Grenzraum verhin­
dert werden kann. Über die Datenvermittelung hinaus haften Unterneh­
men für die Korrektheit der Daten. Bei nicht korrekten Daten werden sie 
mit Sanktionen belegt und tragen in solchen Fällen die Kosten für die 
Rückführung (Ette/Fauser 2005). 

Als eine weitere Strategie der Externalisierung kann die Visaverga­
bepolitik genannt werden. Sie verlagert die Kontroll- und Selektions­
funktionen der Grenzen in die Botschaften, die im Herkunftsland der 
Mobilitätswilligen liegen. Die Visapolitik wurde bereits im 18. Jh. durch 
einzelne Nationalstaaten eingeführt (Heindl/Saurer 2000), aber erst in 
den letzten Jahren kam es innerhalb der EU zu einer Ausweitung und 
Vereinheitlichung. Mittlerweile stellt die Visapolitik einen zentralen 
Kontroll- und Steuerungsmechanismus von Migration dar (BMI 2006). 
Was die Vereinheitlichung angeht, werden beispielsweise einheitliche 
Visa ausgestellt und die Listen der visapflichtigen Länder gemeinsam 
erstellt, wobei sich die Anzahl der visapflichtigen Länder kontinuierlich 
erhöht hat (Sante! 1995). 

Die Schaffung und Nutzung von exterritorialen Räumen ist ein we­
sentliches Kennzeichen europäischer Grenzpolitik Exterritoriale Räume 
sind nicht nur spezielle Zonen an Flughäfen, sondern auch internationale 
Gewässer sowie Lager und Gebiete (transit processing centers bzw. re­

gional protection areas), die hauptsächlich in den Ländern liegen, die 
die EU umgeben. Als exterritorial gelten die Zonen in bestimmten Flug­
häfen innerhalb der EU, die dem vollen Zugriff der nationalen Behörden 
unterliegen?2 Hier wie in internationalen Gewässern fmdet die Genfer 
Flüchtlingskonvention keine Anwendung_33 Somit erwerben Flüchtlinge 
keinen Anspruch auf eine rechtstaatliche Prüfung ihres Asylstatus und 
können noch vor dem Eintritt in das Territorium der EU zurückgescho­
ben werden. Die außerhalb der EU betriebenen exterritorialen Lager für 
Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber, dienen dem Zweck, den Ein­
tritt dieser Personengruppen in das EU-Territorium zu steuern bzw. zu 
verhindern. 34 Die Lager unterliegen der jeweiligen Jurisdiktion der 
betreibenden Staaten, in deren Hand die Einhaltung der Menschenrechte 
liegt.3s 

32 Ausführlicher zum Flughafenverfahren: Mau et al. (2007: 18), Freuden­
herger (2004), CPT (2003). 

33 So der deutsche Innenminister Schily, der sich im Einklang mit der gängi­
gen auch von der EU vertretenen Auffassung sieht (BMT 2005). Eine ge­
genteilige Rechtsinterpretation legen Fischer-Lescano/Tohidipur (2007) 
und Dürr (2003: 273) vor. 

34 Einen Überblick über die von der EU und deren Nachbarstaaten betriebe­
nen Lager bietet: Le Monde diplomatique (2006: 51). 

35 Siehe Fußnote 33. 
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Die Drittstaatenregelung bestimmt, dass Asylbewerber, die aus einem 
sicheren Drittstaat kommen, in diesem auch ihren Asylantrag stellen 
müssen. Dies ist auch in Staaten, in denen bereits ein Familienmitglied 
einen Antrag gestellt hat, möglich oder in dem Land, für das bereits ein 
Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt wurde. 36 Neben den 
EU-Mitgliedstaaten gelten insbesondere deren Nachbarstaaten als siche­
re Drittstaaten. Wer den Antrag und den Asylbewerber aufnehmen muss, 
regelt das Dubliner Übereinkommen. Die Drittstaatenregelung hat zur 
Folge, dass die Verantwortung, Asyl zu gewähren, weitgehend externa­
lisiert wird und Mitgliedsstaaten im Innern der EU kaum noch Asylbe­
werber aufnehmen, da diese nur noch über den Luftweg dorthin gelan­
gen können, ohne sofort abgeschoben zu werden. Weiterhin ergibt sich 
durch diese Regelung die Gefahr der Kettenabschiebungen, die in man­
chen Fällen bereits nachgewiesen werden konnte (Dietrich 1999). 

Neben der Externalisierung zeigt sich eine Tendenz der Internalisierung 
von Grenzfunktionen,37 die ihrerseits zur weiteren Flexibilisierung der 
Grenzen führt. Zur Internalisierung können zum einen die Sach- und 

Personenkontrollen unter Rückgriff auf elektronische Datenbanken an 
jedem beliebigen 01t innerhalb des gemeinsamen Fahndungsraums der 
EU-Staaten gezählt werden. Hier wird dann auf klassische Elemente der 
inneren Sicherheit wie z. B. die kriminalpolizeiliche Fahndung zurück­

gegriffen (Busch 2006: 30). Zum anderen gehören zur Internalisierung 
die sogenannten Rückraumkontrollen bzw. die Nacheile. 38 Darunter 

werden die verdachtsunabhängig durchführbaren Kontrollen verstanden, 
die in einem Bereich von 30 km Entfernung zur Grenze eines benach­

barten Sehengenstaates durchgeführt werden dürfen.39 

Durch die Internalisierung von Grenzfunktionen kommt es im Ver­
bund mit der Externalisierung zum Verschmelzen der inneren und äuße­
ren Dimension, vor allem im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik 
und hier insbesondere in Bezug auf die Staaten außerhalb der EU. So 
heißt es im innenpolitischen Arbeitsprogramm der deutschen EU­
Ratspräsidentschaft: »Bei der Gestaltung der Kooperation der EU mit 

36 Ausführlich dazu Reermann: Verhinderung illegaler Einreise und Verant­
wortlichkeit für Asylbewerber und schutzbegehrende Drittstaatangehörige 
nach dem Abkommen von Sehengen JJ und Dublin. Abrufbar unter: 
http://migration.uni-konstanz.de/content/center/ e­
vents/de/events/mpf2/mpf2-reermann.html. 

37 Kaufmann spricht auch von Einstülpungen (2006: 53-62). 
38 Im entferntesten Sinn können auch die jederzeit wieder einführbaren 

Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur Internalisierung gezählt wer­
den. 

39 Vgl. http://www.bamf.de/nn_566324/DE/Asyl/Asylverfahren/DUE Ver­
fahren/ dueverfahren-node.html. 
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Drittstaaten (äußere Dimension) betont das Programm das Verschmel­
zen der Grenzen von innerer und äußerer Sicherheit und unterstreicht, 
dass die Wurzeln der Bedrohung oft außerhalb der EU liegen« (BMI 
2007). 

Grenzveränderungen auf Ebene der Selektivität 

Ein dritter Strang der Entwicklung europäischer Grenzen bezieht sich 
auf deren Selektionsfunktion. Unter Selektivität wird die Herstellung 
und Durchsetzung von Differenzen zwischen Personengruppen verstan­
den, die sich auf die Möglichkeit der Grenzüberschreitung auswirkt.40 

Ausgangspunkt und Objekt der selektiven Grenzkontrolle ist dabei das 
Individuum, das anhand spezifischer Merkmale erfasst wird (Torpey 
2000). Im Anschluss an die Identifizierung erfolgt ein Abgleich der er­
fassten Merkmale mit Informationen aus Datenbanken, in denen Perso­
nen aufgeführt werden, deren Einreise in die EU aus unterschiedlichen 
Gründen als problematisch betrachtet wird (siehe unten). Nach dem Da­
tenabgleich und einer Personenkontrolle wird dem jeweiligen Indivi­
duum der Übertritt der Grenze entweder gewährt oder verwehrt (dazu 
Broeders 2007).41 

Der Vorgang der Selektion orientiert sich vorrangig an zwei Katego­
rien: Zum einen wird zwischen gewollten und ungewollten, zum anderen 
zwischen gefährlichen und ungefährlichen Personengruppen unterschie­
den.42 Der Einteilung in gewollte bzw. ungewollte Personengruppen lie­
gen hauptsächlich ökonomische Motive zugrunde (Düvell 2002: 47; 
Schröer/Sting 2003). So zählen Touristen, Studenten und einige wenige 
in der Regel hoch qualifizierte Arbeitsmigranten zu den erwünschten 
Personengruppen, während Elendsmigranten und Asylsuchende zumeist 
als ungewollt angesehen und behandelt werden.43 Demgegenüber liegt 

40 Die Selektionsfunktion kann sich darüber hinaus auch auf Wirtschaftsgü­
ter, Informationen oder andere »bewegliche« Einheiten beziehen (Mau et 
al. 2007). 

41 Es kann angenommen werden, dass durch diese staatlichen Prozeduren 
spezifische Subjektformen geschaffen werden. Dieser Prozess ist von 
Foucault als assujettissement bezeichnet worden, was sowohl Subjektbil­
dung als auch Unterwerfung bedeutet (Foucault 2005: 275). 

42 Frattini, der EU-Kommissar flir Justiz, Freiheit und Sicherheit, spricht in 
diesem Zusammenhang auch davon, ein »selektives Einwanderungssys­
tem« schaffen zu wollen, http://www.euractiv.com/de/ migration/frattini­
deutet-selektives-einwanderungssystem/article-160982. 

43 Dass Asylbewerber häufig als ungewollt betrachtet werden, zeigen auch 
die Versuche, die Genfer Flüchtlingskonvention zu ändern oder gar ganz 
abzuschaffen (Düvell 2002: 84). So forderte die östeneichische Regierung 
zu Beginn ihrer EU-Ratspräsidentschaft, dass ein »Umdenken, weg von 
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der Fokus der Unterscheidung zwischen gefährlichen und ungefährli­
chen Personengruppen auf der möglichen Gefährdung der Sicherheit, die 
sich durch die Einreise der betreffenden Personen ergeben könnte.44 Die 
beiden genannten Kategorien überschneiden sich insofern, als die ge­
wollten Personengruppen in der Regel auch als ungefährlich eingestuft 
werden. Umgekehrt werden die ungewollten Personengruppen nicht un­
bedingt als gefährlich betrachtet; als gefährlich gelten vor allem Terro­
risten und Illegale.45 Obwohl es also zu Überschneidungen zwischen den 
Kategorienpaaren kommt, kann der Sicherheits- mit dem ökonomischen 
Aspekt in Konflikt treten (Koslowski 2004). Dies ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn aus der Beschäftigung illegaler Migranten wirt­
schaftlicher Nutzen gezogen wird, während illegale Migration zugleich 
bekämpft wird, um Sicherheitsgefährdungen und »Einwanderung in die 
Sozialsysteme« zu vermeiden. Im Zuge der Ereignisse des 11. Septem­
bers 2001 hat der Sicherheitsaspekt auch in Europa an Gewicht gewon­

nen (Pellerin 2005). So erstellt die europäische Grenzschutzagentur 
Frontex Risikoanalysen.46 Anhand von definierten Kriterien und Merk­
malen werden die Gefahrenpotentiale der Personen, die die Außengren­
zen passieren wollen, eingeschätzt. Die Grenzbeamten überprüfen die 
Personen nach bestimmten Risikoindikatoren und Profilen. Zweck der 
Kontrollen ist sowohl die polizeiliche und strafrechtliche Erfassung von 
Illegalen, Kriminellen, Asylbewerbern, Terroristen etc. als auch die 
Verhinderung von illegaler Einwanderung. Dieses Beispiel macht deut­

lich, dass die Definition der als »riskant« betrachteten Personengruppen 
in Reaktion auf aktuelle Ereignisse unterschiedlich gefasst werden kann. 
Sie ändert sich in Anlehnung an die jeweilige Sicherheitslage oder an 

einer Auffassung, die das Asylrecht als individuellen Rechtsanspruch 
sieht, hin zu einer Angebotspolitik, die im Ermessen der Empfängerländer 
liegt«, stattfinden müsse (Morice 2004: 16). 

44 Tm Schengener Grenzkodex heißt es dazu: »Grenzkontrollen sollten zur 
Bekämpfung der illegalen Zuwanderung und des Menschenhandels sowie 
zur Vorbeugung jeglicher Bedrohung der inneren Sicherheit, der öffentli­
chen Ordnung, der öffentlichen Gesundheit und der internationalen Bezie­
hungen der Mitgliedsstaaten beitragen« (Europäisches Parlament/Rat 
(2006). 

45 So äußerte sich der deutsche Innenminister Schäuble beispielsweise an­
lässlich der Vorstellung des innenpolitischen Arbeitsprogramms der deut­
schen EU-Ratspräsidentschaft: »Internationaler Terrorismus, organisierte 
Kriminalität und illegale Migration bedrohen zunehmend unsere Sicher­
heit« (BMT 2007). 

46 Die Risikoanalysen wurden zuerst von der EU-eigenen, 2003 gegründeten 
Agentur RAC vorgenommen (Forschungsgesellschaft et al. 2005: 67). 
Später ist dann diese Aufgabe von Frontex übernommen worden (Kom­
mission 2006a). 
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sich wandelnde Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. Dies kann dazu fuhren, 
dass vormals ungewollte zu gewollten Personengruppen bzw. vormals 
ungefährliche zu gefährlichen Personengruppen erklärt werden. Die De­
finition der Personengruppen, die durch die Selektionsfunktion erfasst 
werden, unterliegt somit einem ständigen Wandel. 

Wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung der Selektivitätsfunk­
tion der Grenze ist der Einsatz von Techniken, die es ermöglichen, Indi­
viduen genau zu identifizieren und beim Ein- und Austritt in das bzw. 
aus dem Territorium zu überprüfen (Caplan/Torpey 2001 ). Durch ver­
besserte Sozialtechniken der personenbezogenen Erfassung soll es ge­
lingen, die im Zuge der Globalisierung in vielen Bereichen gestiegene 
Personen- und Ressourcenmobilität zu kontrollieren und zu regulieren 
(Mau et al. 2007). Allerdings kann selbst die genaue Identifizierung von 
Individuen vor oder an der Grenze keine vollständige Kontrolle und da­
mit Selektivität garantieren, da gelegentlich erst im Verbund mit nachge­
lagerter Kontrolle - etwa bei der Ausreise - deutlich wird, ob es sich um 
gewollte oder ungewollte Personenmobilität handelt.47 Dies wird z. B. 
deutlich an denjenigen, die zunächst legal mit einem Touristenvisum 
einreisen und nach Ablauf der Frist zu »Illegalen« werden. Dessen un­
geachtet haben die Mitgliedsstaaten der EU in den vergangenen Jahr­
zehnten große Anstrengungen unternommen, ihre technischen Ressour­
cen und Möglichkeiten auszubauen. Dies umfasst nicht nur die Erhe­
bung und Sammlung biometrischer Daten, ein verbessertes Passwesen, 
sondern auch eine gemeinsame Visapolitik und den Aufbau elektroni­
scher Datenbanken. Akteure der EU sprechen in diesem Zusammenhang 
von einem integrierten Grenzsicherungsmodell, das mit vier sich ergän­
zenden Filtern arbeitet. Die Policy-Strategie sieht Tätigkeiten in den 
Drittländern, den Herkunfts- oder Transitländern, bilaterale und interna­
tionale Zusammenarbeit und natürlich Maßnahmen an den Außengren­
zen und im Inneren der Union vor. Dies zeigt, dass Kontrollen sowohl in 
exterritorialen Räumen - also der Grenze vorgelagert - als auch im In­
neren, der Grenze nachgelagert, stattfinden sollen (siehe oben den Ab­
schnitt zur Flexibilisierung von Grenzen). Die Kontrolle an der Grenze 
umfasst laut Schengener Grenzkodex (Europäisches Parlament 2006: 1) 
bei den »Personenkontrollen nicht nur die Überprüfung der Grenzüber­
trittspapiere und der anderen Voraussetzungen für die Einreise, den Auf­
enthalt, die Arbeitsaufnahme und die Ausreise, sondern auch die fahn-

4 7 Dazu müssten Grenzen mit den Individuen mitwandern und sie, einem 
Spot ähnlich, weiterverfolgen. Für die Verortung von Grenzen würde dies 
bedeuten, dass Grenzen nicht mehr als bloße Linien zu verstehen wären, 
sondern sich beweglich durch den Raum ziehen und sich über die Fläche 
ausdehnen und damit an scharf abgrenzbaren Konturen verlieren. 
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dungstechnische Überprüfung sowie die Abwehr von Gefahren für die 
nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung der Schengen­
Staaten.« Dabei ist eine Regelabfrage der SIS-Datenbank bzw. der nati­
onalen Datenbanken bei Drittstaatsangehörigen vorgesehen und eine 
verdachtsabhängige bei den Personen aus dem Schengenraum. Darüber 
hinaus werden bei Drittstaatsangehörigen bei der Einreise nicht nur die 
Abfahrts- und Zielorte sowie die Einreisemotive verifiziert, sondern 
auch ihre mitgeführten Sachwerte und die ökonomische Absicherung 
des Aufenthalts in der EU überprüft (Europäisches Parlament 2006: 7).48 

Obwohl der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zur Erfüllung der 
Selektivitätsfunktion bereits eine lange Tradition besitzt, zeichnen sich 
auf Ebene der EU deutliche Veränderungen in diesem Bereich ab. Sie 
beziehen sich u. a. auf die Menge und die Reichweite des Datenmateri­
als, das den europäischen Grenzbehörden zur Verfügung gestellt wird 
(Busch 2006). In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Schenge­
ner Informationssystem SIS II zu nennen, in dem die Speicherung bio­
metrische Merkmale angestrebt wird. Darüber hinaus sollen mögliche 
Synergien zwischen SIS II, dem Visa-Informationssystem (VIS) und Eu­
rodac, der Datenbank zur Erfassung von Fingerabdrücken Asylsuchen­
der, ausgelotet werden (Rat der Europäischen Union 2004). Diese Ver­
knüpfung führt zugleich zu einer Verdichtung des Netzes, mit dessen 
Hilfe Personengruppen an der EU-Grenze selektiert werden. Im Bereich 
der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern wird der personenbezoge­
ne Austausch auf der Basis gemeinsamer Kommunikationsmedien und 
Datenbanken vorangetrieben. Im Zuge von Kooperationsabkommen mit 
den Transit- und Herkunftsländern von Migranten, Asylbewerbern etc., 
sollen die in diesen Staaten ankommenden Personen identifiziert und mit 
Ausweispapieren ausgestattet werden (Düvell 2002; Kommission 2006). 
Darüber hinaus werden Dokumentenberater und Verbindungsbeamte 
eingesetzt, um die Grenzbeamten in den betroffenen Staaten und die 
Mitarbeiter von Beförderungsunternehmen zu unterweisen und um ge­
fälschte personenspezifische Dokumente (Visa, Personalausweise) vor 
Beginn der Reise in die EU zu erkennen. 

Eine zweite Änderung, die ebenfalls im Zusammenhang mit der Ein­
führung biometrischer Technik steht, betrifft das Objekt der Kontrolle: 
Während zuvor die von Individuen mitgeführten Papiere im Mittelpunkt 
der Kontrollen standen, rückt nun der Körper des Kontrollierten und 
damit die vermeintlich unverwechselbaren Kennzeichen in den Mittel­
punkt der Aufmerksamkeit, weshalb in diesem Kontext von einer Indi­
vidualisierung oder Subjektivierung der Selektivität gesprochen werden 

48 Bei der Ausreise wird diese Prozedur teilweise wiederholt. 
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kann. Wie Kaufmann argumentiert, zeigt sich parallel zu dieser Ent­
wick:lung eine weitere Tendenz, die paradoxerweise auf der Objektivie­
rung der Überwachung beruht: Damit ist gemeint, dass durch den immer 
häufigeren Einsatz von Video- und Radartechniken große Personen­
gmppen und weite Räume automatisiert, also ohne Ansehen der Person, 
überwacht und erfasst werden können (Kaufmann 2006: 51 f). Trotz ihrer 
gegenläufigen Zielrichtung dienen sowohl die Subjektivierung als auch 
die Objektivierung der Grenzkontrollen dem gleichen Zweck: Sie zielen 
auf die Verdichtung der Kontrollmechanismen - ein Prozess, der es ges­
tattet, von einem Wandel der Selektivität von Grenzen aufEbene der EU 
zu sprechen. 

Schluss 

Das Bild der »Festung Europa« mit klar zu verortenden Grenzen, die 
wie feste, unbewegliche und unüberwindbare Mauem wirken und als 
Linien der Exklusion ein vermeintlich homogenes Buropa schützen - ein 
Bild, dessen Geltung weiterhin behauptet wird (vgl. Andreas/Snyder 
2000; Pellerin 2005) - kann durch unseren Beitrag nicht bestätigt wer­
den. AufBasis der vorgelegten Analytik stellt sich der Wandel der Terri­
torialgrenzen der EU differenzierter und vielfältiger da, als es die Meta­
pher der Festung vermuten lässt. 

Die europäischen Grenzen fungieren zwar weiterhin als räumliche 
Mobilitätsbarrieren, die den makroterritorialen Wohlfahrtsraum Buropa 
gegen ungewollte Mobilitätsformen abschotten und gewollten Perso­
nengruppen selektiv den Zutritt gewähren. Bestimmte Kontroll- und Ü­
berwachungsfunktionen der Grenzen werden jedoch sowohl innerhalb 
des Grenzraums als auch diesem vorgelagert vollzogen. Die geographi­
sche Stmkturiemng der Grenzen ist somit weniger ortsgebunden als an­
genommen. Die räumlich gebundene Grenzkontrolle direkt an der physi­
schen Außengrenze der EU wird durch ortsungebundene Kontrollformen 
erweitert, das Konzept der Grenze als Linie durch das eines ausgeweite­
ten Kontrollraums ergänzt. Dabei wird die Grenzkontrolle und -
überwachung sowohl innerhalb des europäischen Herrschaftsraums (In­
temalisierungstendenz) als auch in Kooperation mit Drittstaaten und pri­
vaten Akteuren (Externalisiemngstendenz) ausgeübt. 

Die strikte Trennung von Innen und Außen wird durch die Kontrolle 
der Außengrenzen aufrechterhalten, während gleichzeitig ein Ver­
schmelzen der inneren und äußeren Dimension der Grenzpolitik durch 
die Tendenzen der Externalisierung und Internalisierung stattfindet. 
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Die europäischen Grenzen unterlagen im Zuge der verschiedenen 
Erweiterungsrunden diversen geographischen Verschiebungen. Vorma­
lige Außengrenzen transformieren sich zu Binnengrenzen und verlieren 
damit entscheidende Elemente ihres Charakters, während sich durch den 
Beitritt weiterer Staaten neue Außengrenzen etablieren. Europäische 
Grenzen ermöglichen auf diese Weise weiterhin die gezielte räumlich 
gebundene Kontrolle der grenzüberschreitenden Personen und Sachwer­
te an den Außengrenzen. 

Europäische Grenzen waren und sind für bestimmte Personengruppen 
unüberwindbare Barrieren, die wie undurchdringliche Mauem wirken. 
Grenzkontrollen und Überwachung ermöglichen die Selektion des 
grenzüberschreitenden Personenverkehrs nach bestimmten, sich verän­
dernden Motiven der Kontrolle. Der technologische Wandel, die Ausdif­
ferenzierung und Vemetzung des Kontroll- und Überwachungsinstru­
mentariums legen den Schluss nahe, dass die Fähigkeit der EU zur se­
lektiven Kontrolle zugenommen hat. Die veränderten Technologien der 
Grenzkontrolle machen Grenzen dabei zunehmend unsichtbar in ihrer 
Gestalt. 

Die »relative Beständigkeit« der Grenzverläufe der Union unterliegt ei­
nem ständigen Wandel. Dies ist einerseits bedingt durch die abgelaufe­
nen Erweiterungsrunden und anderseits durch Beitritte von Nicht-EU­
Staaten zum gemeinsamen Grenzraum. Die europäischen Außengrenzen 
umrahmen einen gemeinsamen makroterritorialen Wohlfahrtsraum. Die­
ser differenziert sich weiter aus zu einer mehrere Stufen umfassenden 
Ringarchitektur der europäischen Grenzen. Diese Ringe verlaufen kreis­
förmig um den Kern Europas und weisen unterschiedliche Schutzni­
veaus auf. Je entfernter vom Kern desto höher die Abschottungsleistun­
gen. Den Staaten in Randlagen, denen die Kontrolle der Außengrenzen 
obliegt, sind die Nachbarstaaten vorgeschaltet, die ihrerseits in das 
Grenzregime eingebunden werden. Die Gemeinsamkeiten der grenzpoli­
tisch kooperierenden Mitgliedsstaaten liegen weniger auf der identitären 
und kulturellen Ebene als vielmehr in dem gemeinsamen Interesse, den 
prosperierenden Wohlfahrtsraum gegen ungewollte Mobilitätsformen 
abzuschotten. 

Unseren Beobachtungen zufolge lässt sich am Beispiel der EU ein 
Wandel in der Konzeption von Grenzen nachvollziehen. Deutliche Ver­
änderungen zeigen sich auf Ebene der Grenzeigenschaften, dabei insbe­
sondere hinsichtlich der Linearität und der Unbeweglichkeit, die mit 
Neuerungen bei den Erscheinung:,formen von Grenzen einhergehen (s. 
Tabelle 3). Wenige Veränderungen ergeben sich hingegen bei den 
Grenzfimktionen, die sich lediglich weiter auszudifferenzieren scheinen. 
Insgesamt entfernt sich das Konzept der europäischen Grenze von dem 
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Bild der Festung Europa und bewegt sich in Richtung eines Mobilitäts­

managementkonzepts, das auf einer erhöhten Flexibilisierung und Selek­

tivität von Grenzen beruht. 

Tabelle 3: Wandel der Grenzcharakteristika 

Eigenschaften Funktionen Erscheinungsform 
Bleibt erhalten, Teilfunk-

Räumliche Gebun- Fungiert als 
tionen werden räumlich 
verlagert, Selektivität er-

denheit räumliche Barriere 
gänzt die Grenze als räum-

licher Punkt 
Viel Veränderung: Grenze 

Schafft klare Trennung 
als Zone (Internalisierung, 

Linearität 
von innen und außen 

Externalisierung). Ver-
schmelzen von innerer und 
äußerer Dimension 

Keine Veränderung, was 
Ermöglicht gezielte die Funktion angeht. Gren-

Unbeweglichkeit (= räumlich gebun- zen werden abgebaut und 

dene) Kontrolle zugleich an anderer Stelle 
errichtet 

Selektionsfunktion bleibt, 
unterliegt aber einer stän-

Undurchdringlich-
Ermöglicht gezielte digen Entwicklung in Be-

keit/ »Dichte« 
(= gruppenspezifische) zug auf die Objektgruppen 

Kontrolle und auf die technischen 
Möglichkeiten zur Erflil-

Jung der Funktion 
Schafft stabile Zu- Funktion bleibt erhalten, 

Beständigkeit ständigkeiten (innen/ obwohl Grenzen »wan-
außen) dem« können 

Veränderung: Abstufung 

Umschließt einen ge-
zwischen gemeinschaftli-

Geschlossenheit 
meinschaftliehen Raum 

eher Zusammengehörig-
keit, veränderliche Ge-
meinschaft 

Quelle: Eigene Darstellung 
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